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1. Grundsätze 
Entsprechend der VV – Schulfahrten vom (13.Januar 2014) gelten folgende schulische 

Veranstaltungen, die außerhalb der Schule stattfinden, als Schulfahrt: 

 Wandertage 

 Exkursionen 

 Fahrten zur Teilnahme an Veranstaltungen schulischer Wettbewerbe 

 Klassen-, Kurs- und Jahrgangsstufenfahrten 

Schulische Veranstaltungen außerhalb der Schule, die zur Durchführung des 

Unterrichts oder von Projekten durchgeführt werden, (Unterrichtsgänge) gelten nicht 

als Schulfahrten.  

 

1.1. Wandertage 

Wandertage sollen die Schüler*innen mit der Natur, Kultur und Geschichte der 

näheren Region vertraut machen. Ein wesentliches Ziel ist die Festigung der 

Gruppenbeziehungen. Wandertage sind so zu gestalten, dass sie innerhalb einer 

Tagesveranstaltung bewältigt werden können. 

 

1.2. Exkursionen 

Exkursionen dienen der Festigung des zurzeit im Unterricht behandelten Lernstoffes 

und sollen auf einen Unterrichtsvormittag oder einzelne Stunden beschränkt werden. 

 

1.3. Fahrten zur Teilnahme an Veranstaltungen schulischer Wettbewerbe 

Hierunter fallen die Fahrten zu Sportwettkämpfen z.B. Jugend trainiert für Olympia, 

Mathematik-Olympiaden, Vorlesewettbewerb u. ä. 

 

1.4. Klassenfahrten 

Klassenfahrten sollen der Vertiefung, Veranschaulichung, Erweiterung und Ergänzung 

von Unterrichtsinhalten, sowie dem partnerschaftlichen Zusammenwirken der 

beteiligten Schüler*innen und der Lehrkräfte dienen. Klassenfahrten sind von 

mehrtägiger Dauer (max. 5 Tage). 

  



 

 
2 

2. Planung und Durchführung 
 

2.1. Planung und Kosten 

Die Planung von Schulfahrten und Wandertagen erfolgt in enger Absprache mit den 

Schüler*innen sowie mit deren Eltern. Diese sind über Ziele, Dauer, Inhalte und 

finanzielle Belastungen zu informieren. Es ist Gelegenheit zur geheimen Abstimmung 

über Ziel, Dauer und Kosten zu geben.  

Eine schriftliche Bestätigung zur Teilnahme an der Klassenfahrt (Zeitpunkt, Programm, 

Kosten) ist von den Erziehungsberechtigten vor Genehmigung durch die Schulleiterin 

und Unterzeichnung der Verträge einzuholen.  

Alle benötigten Formulare sind auf IServ hinterlegt. 

2.2. Durchführung 

Die Leitung einer Schulfahrt obliegt grundsätzlich der Lehrkraft. 

Hierbei ist zu beachten, dass keine finanziellen Hilfeleistungen zur Erstattung von 

anfallenden Stornierungskosten durch das MBJS gewährt werden. Es ist von Eltern / 

Erziehungsberechtigten schriftlich ein Einverständnis hinsichtlich der Stornokosten bei 

der Schulleitung vorzulegen. Die Schulleitung genehmig eine Klassenfahrt nur unter der 

Voraussetzung, dass eine 2. Lehrkraft als Vertretung verbindlich feststeht. 

Die schriftliche Beauftragung zusätzlicher Begleitpersonen, erfolgt durch die 

Schulleitung. Während der Planung sind verbindliche Termine zum Schreiben von 

Vergleichsarbeiten, Orientierungsarbeiten o.ä. zu beachten. Vor der Durchführung 

einer Schulfahrt müssen Begleitpersonen einen Zettel zur Übertragung der 

Aufsichtspflichten unterschreiben.  

2.3. Exkursionen 

Exkursionen werden ab Jahrgangsstufe 1 durchgeführt. 

2.4. Klassenfahrten (ab 3 Tage )  

Während der gesamten Grundschulzeit können maximal zwei Klassenfahrten 

durchgeführt werden: 

1. in den Jahrgangsstufen 1 oder 2 oder 3 oder 4 und 

2. in der Jahrgangsstufe 5 oder 6 sowie 
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Entsprechend RS 2/18 vom 31.01.2018 erfolgt eine Reisekostenerstattung für 

Dienstreisen. Dabei ist jedoch, dass sich jährlich ändernde Schulfahrtenbudget für LK 

und Begleitpersonen zu beachten. 

 

Lehrerkonferenz: 17.01.2023 

In Kraft getreten am 18.01.2023   
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3. Anhang 
3.1. Vorschläge für Exkursionen und Wandertage 

 in Jahrgangsstufe 1: 

 Kindertag- Veranstalter IB – Neuenhagen 

 Theater an der Parkaue 

 Strausberg- Kinderbauernhof 

 Bürgerhaus 

 Tierpark 

 in Jahrgangsstufe 2:  

 Kindertag- Veranstalter IB – Neuenhagen 

  Musikschule Hugo Distler 

 Veranstaltungen im Bürgerhaus 

 Veranstaltungen im FEZ 

 1x1 mit Rumpelstil 

 Bibliothek – Neuenhagen 

 Jugendwerkstatt Hönow 

 Tierpark 

 in Jahrgangsstufe 3: 

 Besuch der Bibliothek 

 Rathaus / Wasserturm 

 Wanderung um den Straussee 

 Theater an der Parkaue 

 Naturkundemuseum 

 Tierpark 

 in Jahrgangsstufe 4: 

 FEZ – Kunstwerkstatt Bau von Marionetten 

 Stadtralley Potsdam 

 Führung durch den Park Sanssouci und Besuch der Biosphäre 

 Imkerei Garzau 

 Exkursion Klärwerk Münchehofe 

 Wasserwerk Friedrichshagen 

 Mühle Marzahn 
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 in Jahrgangsstufe 5: 

 Berlin Zeiss – Großplanetarium 

 Ägyptisches Museum 

 Museumspark Rüdersdorf 

 Gärten der Welt 

 Bibliothek 

 Schülerlabor – Projekt „Sinneswahrnehmung Auge“ 

 Kletterwald Strausberg 

 in Jahrgangsstufe 6: 

 Berlin Zeiss – Großplanetarium 

 Ägyptisches Museum 

 Naturkundemuseum - Mikroskopierkurs 

 Kletterwald 

 Museumspark Rüdersdorf 

 Führung durch den Deutschen Bundestag 

 Spektrum / Technikmuseum 

 Landtag in Potsdam 

 

3.2. Vorschläge für Klassenfahrten 

 Jugendwaldheim Loppin 

 Greifswald Majuwi 

 Werbelinsee 

 Schwimmfahrt 

 Ulli Kinderland 

 Feriendorf Dorado 

 

 

 


